
Weiterbildung zur Fachkraft 
für Onkologische Pflege

Ziel
Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kranken-

pflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 

befähigen, krebskranke Menschen aller Alterstufen in 

ihren verschiedenen Krankheitsphasen unter 

Berücksichtigung ihrer körperlichen, sozialen, 

geistigen und seelischen Bedürfnisse, umfassend zu 

pflegen und anzuleiten sowie in allen Phasen des 

Krankheitsgeschehens Patientinnen und Patienten 

sowie deren Angehörige angemessen und 

eigenverantwortlich zu begleiten. Darüber hinaus 

sollen die Teilnehmer/-innen ihre Entscheidungen 

und Verhaltensweisen reflektieren und begründen  

und sich konstruktiv mit ihnen auseinander setzen.

Grundlage

Verordnung über die Weiterbildung in 

Gesundheitsfachberufen, Nds. GVBL Nr. zuletzt 

geändert durch Verordnung Nr. 32/2006

Das EONS (European Oncology Nursing Society) 

Curriculum 2005 wird berücksichtigt.

Verlauf
Die Weiterbildung wird berufsbegleitend angeboten 

und findet im Verbund mit anderen Kliniken statt. 

(Dauer: zwei bis maximal drei Jahre)

Theorie
720 Stunden Unterricht in Form von Modulen

Kompetenzvermittlung

• bei Diagnostik und Therapien mitwirken 

• krebs- und therapiebedingte Auswirkungen     

einschätzen und zielorientiert beeinflussen 

• Belastungen durch die Krebserkrankung 

einschätzen und Bewältigungsstrategien 

unterstützen 

• Entscheidungsfindung und Eigenverantwortung 

kommunikativ unterstützen 

• koordinieren der Versorgung Krebskranker 

• eigenverantwortlich Krebskranke professionell 

pflegen 

Themen
• professionelles Pflegehandeln im Bereich 

Hämatologie, Chirurgie, Radioonkologie, 

pädiatrische Onkologie, Palliative Care usw.

 die Themen werden  auf Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene abgestimmt

Praxis

Die praktische Weiterbildung findet in 

onkologischen Schwerpunktabteilungen statt. 

• 12 Wochen innere Abteilung

• 12 Wochen operative Abteilung

• 12 Wochen radiologische Abteilung

• 8 Wochen pädiatrische Abteilung

• 12 Wochen Ambulanzbereich u. Palliative Care

 Kinderkrankenpflegepersonal wird

bevorzugt in der Pädiatrie eingesetzt.

Prüfungen und Leistungskontrollen
• Leistungskontrollen 

(mündlich, schriftlich oder praktisch)

• Abschlussprüfung in drei Teilen

(mündlich, schriftlich und praktisch)

Abschlüsse
• Staatliche Anerkennung zur Fachkraft für 

Onkologische Pflege

• Qualifikation zur Praxisanleitung

• Qualifikation Palliative Care

Voraussetzungen zur Teilnahme
• Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach 

dem Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 

Artikel 1 Abschnitt 1 §1

• Einjährige Berufserfahrung, davon überwiegend in 

einer Abteilung für Patienten mit einer 

onkologischen Erkrankung

• Arbeitszeit von mindestens 75%

Bewerbungsunterlagen

• Bewerbungsschreiben

• Lebenslauf mit Lichtbild

• Zeugnis der staatlichen Prüfung nach dem 

Krankenpflegegesetz

(Kopie mit Vorlage des Originals)

• Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung

(Kopie mit Vorlage des Originals)

• Personenstandsurkunde (Kopie)

• Zustimmung der Pflegedienstleitung
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Beteiligte Kliniken
siehe Internet

Kosten für beteiligte Kliniken

Die Lehrgangsgebühr beträgt 5.182,00 €.

Für Einsätze in der MHH ohne Rotationspartner werden bis 

zu 1.500,00 € angerechnet.

Module können auch als einzelne Fortbildungen gebucht 

werden (8,55 €/Stunde zuzüglich 20,00 €

Bearbeitungsgebühr).

Spezielle Module der Weiterbildung sind nach dem 

Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz (NBildUG) als 

förderungsfähig anerkannt.

Rückzahlung
Eine Rückzahlungsverpflichtung wird durch die beteiligte 

Klinik festgelegt.

MHH-Teilnehmer/-innen:

gemäß TV/L § 5 – Qualifizierung – Abs. 7, 

Vorgehensweise analog des BAT gemäß SR 2a

Nr. 7 der Anlage 1 zum BAT.

Im Falle der Rückzahlung werden die Lehrgangsgebühren 

(6,85 € / Unterrichtsstunde), Prüfungs- und 

Bearbeitungsgebühr (250,00 €) erhoben sowie die 

tatsächlich anfallenden Arbeitsausfallzeiten berechnet.

Beginn

April 2012 / alle zwei Jahre

Die Unterrichtstermine werden im Internet 

bekanntgegeben.

Geschäftsführung Pflege

Iris Meyenburg-Altwarg

Leitung Stabsstelle Geschäftsführung Pflege

Bernhard Brüggen

Kontakt und Bewerbung

Medizinische Hochschule Hannover

Leitung der Weiterbildungsstätte

Onkologische Pflege OE 3011

Carola Freidank

Carl-Neuberg Straße 1

30625 Hannover

Tel.: 0511/532-5354

Fax: 0511/532-5535

E-Mail: freidank.carola@mh-hannover.de

www.mh-hannover.de/wb_onkopfl.html
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